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8. Sitzung 
 

der Vorarlberger Landesregierung 

am 8. März 2022 
 

BESCHLÜSSE: 

 

Das Gesetz über eine Änderung der Landesverfassung und das Gesetz über den Schutz bei Meldungen von Rechtsverstößen 
werden dem Landtag vorgelegt. 

 

Der Übernahme der Kosten in Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie für das Österreichische Rote Kreuz (Landesstelle 
Vorarlberg) sowie der Durchführung von behördlichen Testungen in der Landesteststraße Dornbirn wird zugestimmt. 

 

Verschiedenen Antragsstellern (Förderung des Mannschaftsspitzensportes und  Nachwuchsmannschaften, 
Wirtschaftsstrukturförderung, Beitrag an Werbegemeinschaften für Marketingaktivitäten, Beratung für kleine 
Unternehmen, digitale Innovationsprojekte, Bildungsprojekt Leuchtturm Pflichtschulabschluss), dem Verein Double Check – 
Netzwerk für Kultur und Bildung in Vorarlberg, dem Frauenmuseum Hittisau, der Kulturwerkstatt Kammgarn, dem 
Vorarlberger Architekturinstitut, der Wirtschafts-Standort Vorarlberg GmbH, der BIFO Berufs- und Bildungsinformation 
Vorarlberg GmbH (Projekt Talente Check), der Comino Unternehmensberatung Erwachsenenbildung GmbH, 
(Beschäftigungsprojekt Plan V MigrantInnen) werden Beiträge gewährt. 

 

Das Ergebnis über die Projektentwicklung und Bedarfsplanung der Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn wird zur Kenntnis 
genommen und die Abteilung Hochbau und Gebäudewirtschaft beauftragt, die weiteren Schritte zur Umsetzung des 
Bauprojektes einzuleiten. 

 

Der Voranschlag und die Tiergesundheitsprogramme 2022 des Tiergesundheitsfonds werden genehmigt. Der Finanzierung 
der Veranstaltung zur ÖKOPROFIT-Zertifikatsverleihung 2022 wird zugestimmt.  

 

Die Erlassung einer Rauchfangkehrer-Höchsttarifverordnung wird befürwortet. 

 

An der L 200, Bregenzerwaldstraße, wird die elektromaschinelle Ausrüstung des Himmelriesetunnels instandgesetzt. Den 
geplanten Leistungsanpassungen im Schienenregionalverkehr (Fahrplanwechsel 12/2022) wird zugestimmt. Für das 
Landesamt für Vermessung und Geoinformation werden aktuelle Orthofotos des gesamten Landesgebiets angekauft. 

 

Die Baumeisterarbeiten und die Arbeiten der Heizungs- und Sanitärinstallationen für den Neubau der Straßenmeisterei 
Feldkirch Süd in Bludesch werden vergeben. 

 

Für die Vorarlberger Landesregierung 

im Auftrag 

Dr. Susanne Sonntag 
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PrsG-210-3/LG  

 

Gesetzesbegutachtung durch die Landesbürger und Landesbürgerinnen  
 

Die Landesregierung hat über den Entwurf eines Gesetzes über eine Änderung des Pflichtschulzeitgesetzes das 
Begutachtungsverfahren eröffnet.  

 

Jeder Landesbürger und jede Landesbürgerin kann bis zum Ende der Begutachtungsfrist zum Gesetzesentwurf 
Änderungsvorschläge abgeben (Art. 34 Abs. 2 der Landesverfassung).  

 

Der Gesetzesentwurf liegt zu diesem Zweck beim Amt der Landesregierung, bei den vier Bezirkshauptmannschaften und bei 
allen Gemeindeämtern zur allgemeinen Einsichtnahme auf.  

 

Die Begutachtungsfrist endet am 4. April 2022.  

 

Der Gesetzesentwurf ist auch unter der Internetadresse www.vorarlberg.at/Gesetzesbegutachtung abrufbar.  

 

Für die Vorarlberger Landesregierung  

im Auftrag  

Dr. Matthias Germann  

 

 

 

 PrsG-210-4/LG  

 

Gesetzesbegutachtung durch die Landesbürger und Landesbürgerinnen  
 

Die Landesregierung hat über den Entwurf eines Gesetzes über eine Änderung des Landwirtschaftlichen Schulgesetzes das 
Begutachtungsverfahren eröffnet.  

 

Jeder Landesbürger und jede Landesbürgerin kann bis zum Ende der Begutachtungsfrist zum Gesetzesentwurf 
Änderungsvorschläge abgeben (Art. 34 Abs. 2 der Landesverfassung).  

 

Der Gesetzesentwurf liegt zu diesem Zweck beim Amt der Landesregierung, bei den vier Bezirkshauptmannschaften und bei 
allen Gemeindeämtern zur allgemeinen Einsichtnahme auf.  

 

Die Begutachtungsfrist endet am 4. April 2022.  

 

Der Gesetzesentwurf ist auch unter der Internetadresse www.vorarlberg.at/Gesetzesbegutachtung abrufbar.  

 

Für die Vorarlberger Landesregierung  

im Auftrag  

Dr. Matthias Germann 

 

 

 

 PrsG-480-1/LG  

 

Gesetzesbegutachtung durch die Landesbürger und Landesbürgerinnen  
 

Die Landesregierung hat über den Entwurf eines Gesetzes über eine Änderung des Sportgesetzes das 
Begutachtungsverfahren eröffnet.  

 

Jeder Landesbürger und jede Landesbürgerin kann bis zum Ende der Begutachtungsfrist zum Gesetzesentwurf 
Änderungsvorschläge abgeben (Art. 34 Abs. 2 der Landesverfassung).  

 

Der Gesetzesentwurf liegt zu diesem Zweck beim Amt der Landesregierung, bei den vier Bezirkshauptmannschaften und bei 
allen Gemeindeämtern zur allgemeinen Einsichtnahme auf.  

http://www.vorarlberg.at/Gesetzesbegutachtung
http://www.vorarlberg.at/Gesetzesbegutachtung
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Die Begutachtungsfrist endet am 1. April 2022.  

 

Der Gesetzesentwurf ist auch unter der Internetadresse www.vorarlberg.at/Gesetzesbegutachtung abrufbar.  

 

Für die Vorarlberger Landesregierung  

im Auftrag  

Dr. Matthias Germann 

 

 

 

Verlautbarung 
 

Werttarife für Schlachtschweine gemäß Tierseuchengesetz 
 

Gemäß § 52 Abs. 1 lit. a des Gesetzes vom 6. August 1909, betreffend die Abwehr und Tilgung von Tierseuchen 
(Tierseuchengesetz – TSG), RGBl.Nr. 177/1909, in der geltenden Fassung, wird der Werttarif für Schlachtschweine nach 
Anhörung der Landwirtschaftskammer Vorarlberg wie folgt festgelegt: 

 

Schlachtschweine (Mastschweine):  

Der Werttarif für die Bemessung der Entschädigung bei Schlachtschweinen (Mastschweinen) für Vermögensnachteile aus 
den im § 48 Abs. 1 Z. 1 Tierseuchengesetz genannten Fällen beträgt im Monat März 2022 unter Berücksichtigung des 
durchschnittlichen Marktpreises pro kg Lebendgewicht € 1,25 netto. 

 

Für den Landeshauptmann  

im Auftrag 

DI Wolfgang Burtscher 
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